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Schaffung einer Kindergarten-Ganztagesgruppe in der Ev.-luth. Kindertagesstätte St. 
Walpurgis durch Zusammenlegung einer Vormittags- und Nachmittagsgruppe 
 
Mit anliegendem Schreiben vom 02.03.2012 sowie ergänzend mit Email vom 20.04.2012 
beantragte der Propsteiverband im Namen der Kindertagesstätte St. Walpurgis, eine Kinder-
garten-Ganztagesgruppe durch Zusammenlegung einer Vormittags- und Nachmittagsgruppe 
zu schaffen. 
 
Dieses Vorhaben wird seitens der Verwaltung grundsätzlich als sinnvoll angesehen. Jedoch 
kann dem Antrag hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Gruppenzusammenlegung 
nach Meinung der Verwaltung nicht in allen Einzelheiten zugestimmt werden. Die entschei-
dungsrelevanten Punkte werden nachfolgend dargestellt. 
 

• Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 KiTaG (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nieder-
sachsen) ist die Leitung einer Kindertagesstätte für jede vorhandene Gruppe für mindes-
tens 5 Wochenstunden von der Arbeit in der Gruppe freizustellen (Freistellungszeit). 
Durch die Zusammenlegung der Vormittags- und Nachmittagsgruppe erfolgt insgesamt 
eine Reduzierung um eine Gruppe, wodurch sich auch die Freistellungszeit der Einrich-
tungsleitung um 5 Wochenstunden verringern muss. Die Kindertagesstätte beabsichtigt, 
die Freistellungszeit um insgesamt 8,5 Wochenstunden zu reduzieren. 

 

• Gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 KiTaG sind den jeweiligen Gruppenleitungen je Gruppe insge-
samt 7,5 Wochenstunden Verfügungszeit (z.B. für Vor- und Nachbereitungszeit der 
Gruppenarbeit) zu gewähren. Aufgrund der Zusammenlegung der Vormittags- und 
Nachmittagsgruppe müssten somit 7,5 Wochenstunden Verfügungszeit entfallen. 
 

Jedoch beantragt die Kindertagesstätte St. Walpurgis für die geplante Ganztagesgruppe 
eine um 5 Wochenstunden erhöhte Verfügungszeit von 12,5 Wochenstunden. Die Kin-
dertagesstätte begründet diese erhöhte Verfügungszeit damit, dass die zukünftige Ganz-
tagesgruppe nicht wie üblicherweise von 2 Erzieherinnen, sondern von den 4 Erzieherin-
nen aus der bisherigen Vormittagsgruppe (2 Erzieherinnen) sowie der Nachmittagsgrup-
pe (2 Erzieherinnen) geführt werden soll, wodurch sich aus Sicht der Kindertagesstätte 
ein erhöhter Kommunikations- bzw. Abstimmungsbedarf unter den betreffenden Erziehe-
rinnen ergibt. 
 
Im Interesse eines möglichst kostengünstigen Betriebs der Kindertagesstätten sowie ei-
ner Gleichbehandlung aller Kindertagesstätten sollte die zukünftige Verfügungszeit in der 
geplanten Ganztagesgruppe jedoch entgegen dem Antrag der Kindertagesstätte auf die 
gesetzliche Mindestanforderung von 7,5 Wochenstunden begrenzt werden. 

 

• Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beteiligt sich die Ev.-luth. Landeskirche mit einem Jahres-
beitrag von 6.168,20 € pro Vor- oder Nachmittagsgruppe an den entstehenden Gesamt-
kosten. Während die Landeskirche die beiden zur Rede stehenden Gruppen somit der-
zeit jährlich noch in Höhe von 12.336,40 € bezuschusst, wird dieser kirchliche Mitfinan-
zierungsanteil für die nach einer Zusammenlegung entstandene Ganztagesgruppe in der 
Konsequenz nur noch 6.168,20 € betragen. 



 
Parallel dazu wird durch die Kita St. Walpurgis die Finanzierung von zusätzlich 2,5 Wochen-
stunden für die Umsetzung des Spätdienstes (Sonderöffnungszeit) beantragt. Mit dem In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2010 wurde erstmals die Möglichkeit der 
regelmäßigen Inanspruchnahme des Früh- und/oder Spätdienstes (Sonderdienste) einge-
räumt. Der beantragten Stundenerhöhung um 2,5 Wochenstunden zur Sicherstellung des 
Spätdienstes sollte somit zugestimmt werden. 
 
Im Ergebnis kalkuliert die Kindertagestätte St. Walpurgis, dass die Umsetzung ihres Antra-
ges mit Minderausgaben für die Stadt Helmstedt von ca. 12.900,00 €/Jahr verbunden wäre. 
Im Falle einer Beschränkung der Verfügungszeit für die Gruppenleitung der zukünftigen 
Ganztagesgruppe auf 7,5 Wochenstunden (statt der beantragten 12,5 Wochenstunden) wür-
de sich die Einsparung der Stadt Helmstedt um rd. 2.900,00 € auf rd. 15.800,00 €/Jahr erhö-
hen. 
 
Der Landkreis Helmstedt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe erklärte zwischen-
zeitlich, nach Abwägung der Sachlage - insbesondere auch aufgrund der Belegungszahlen 
der Nachmittagsgruppe in den vergangenen Jahren - keine Bedenken gegen das Vorhaben 
der Kindertagesstätte St. Walpurgis zu haben. In diesem Zusammenhang verwies der Land-
kreis auf den nach wie vor einen steigenden Bedarf an Ganztagesplätzen im Bereich der 
Stadt Helmstedt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der geplanten Schaffung einer Kindergarten-Ganztagesgruppe in der Ev.-luth. Kinderta-

gesstätte St. Walpurgis durch Zusammenlegung einer Vormittags- und Nachmittagsgrup-
pe wird mit folgenden Maßgaben zugestimmt: 

 
o Die Verfügungszeit für die Gruppenleitung der zukünftigen Ganztagesgruppe wird 

auf 7,5 Wochenstunden beschränkt. 
o Durch die Zusammenlegung einer Vor- und Nachmittagsgruppe entfallen – bezo-

gen auf eine der beiden Gruppen – sowohl die bisherigen Freistellungszeiten (Lei-
tungsstunden) als auch die bisherigen Verfügungszeiten vollständig. 

 
2. Der beantragten Stundenerhöhung um 2,5 Wochenstunden zur Sicherstellung des Spät-

dienstes wird zugestimmt. 
 
 
 
gez. Wittich Schobert 
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Anlage 










